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Rechtssatz

Straßenbegrenzungssteine sind auch dann Verkehrssicherungseinrichtungen nach § 31 Abs 1 StVO, wenn sie im

Eigentum einer Privatperson stehen. Letzteres ändert nämlich nichts daran, daß sie eine

Straßenbegrenzungseinrichtung (zur Radableitung) zwischen ö8entlichem und privatem Grund sind. Daß deren

Aufstellung o8enbar im Einvernehmen mit der Straßenmeisterei erfolgte, ergibt sich schon aus deren erklärter

Bereitschaft, den Schaden wiedergutzumachen.

Schlagworte

Verkehrssicherungseinrichtungen Straßenbegrenzung Privateigentum

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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